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Tagesordnungspunkt 70 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/62/439/Add.2)] 

  62/166. Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen 
Ziele und Grundsätze zur Herbeiführung einer internationa-
len Zusammenarbeit, um die Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und inter-
nationale Probleme humanitärer Art zu lösen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sich alle Mitgliedstaaten nach Artikel 56 der Charta der 
Vereinten Nationen verpflichtet haben, gemeinsam und jeder für sich mit der Organisation 
zusammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 dargelegten Ziele zu erreichen, namentlich die 
allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, 

 sowie unter Hinweis auf die Präambel der Charta, insbesondere die dort zum Aus-
druck gebrachte Entschlossenheit, den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Wür-
de und Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
sowie von großen und kleinen Nationen erneut zu bekräftigen, 

 erneut erklärend, dass die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, ins-
besondere dem Ziel der internationalen Zusammenarbeit, als vorrangige Zielsetzung der 
Vereinten Nationen betrachtet werden muss und dass im Rahmen dieser Ziele und Grund-
sätze die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte ein legitimes Anliegen der inter-
nationalen Gemeinschaft sind, 

 in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich derzeit auf der internationalen Büh-
ne vollziehen, sowie des Strebens aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf 
den in der Charta verankerten Grundsätzen beruht, namentlich der Förderung und Unter-
stützung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle sowie den 
Grundsätzen der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker, des Friedens, der 
Demokratie, der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus, der 
Entwicklung, der Verbesserung des Lebensstandards und der Solidarität, 

 in der Erkenntnis, dass die internationale Gemeinschaft Mittel und Wege finden sollte, 
um die derzeitigen Hindernisse zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, die 
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sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte entgegenstellen, und um weitere Men-
schenrechtsverletzungen zu verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben, und 
dass sie auch weiterhin die Bedeutung der wechselseitigen Zusammenarbeit, des gegenseiti-
gen Verständnisses und des Dialogs miteinander beachten sollte, wenn es darum geht, die 
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu gewährleisten, 

 bekräftigend, dass die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte eine wesentliche Voraussetzung für die volle Verwirklichung der 
Ziele der Vereinten Nationen bildet und dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten das 
Geburtsrecht aller Menschen sind, wobei es oberste Aufgabe der Regierungen ist, diese 
Rechte und Freiheiten zu fördern und zu schützen, 

 sowie bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar sind, 
einander bedingen und miteinander verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft 
die Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, auf derselben Grundlage und 
mit demselben Nachdruck behandeln muss, 

 ferner in Bekräftigung der verschiedenen Artikel der Charta, die die jeweiligen Befug-
nisse und Aufgaben der Generalversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirtschafts- und 
Sozialrats darlegen und damit den grundlegenden Rahmen für die Verwirklichung der Ziele 
der Vereinten Nationen bilden, 

 in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
aus anderen wichtigen völkerrechtlichen Übereinkünften, insbesondere auf dem Gebiet der 
internationalen Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts, 

 eingedenk dessen, dass nach Artikel 103 der Charta die Verpflichtungen aus der Char-
ta Vorrang haben, wenn sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Nationen 
aus der Charta und ihre Verpflichtungen aus anderen internationalen Übereinkünften wider-
sprechen, 

 unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu dieser Frage, namentlich die Re-
solution 59/204 vom 20. Dezember 2004, 

 1. wiederholt die feierliche Verpflichtung aller Staaten, die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte und bei der Lösung internationaler Probleme 
humanitärer Art unter voller Einhaltung der Charta der Vereinten Nationen zu verstärken, 
unter anderem durch die strikte Befolgung aller Ziele und Grundsätze, die in ihren Artikeln 
1 und 2 dargelegt sind; 

 2. unterstreicht die entscheidende Rolle der Arbeit, die die Vereinten Nationen und 
die regionalen Abmachungen in Übereinstimmung mit den in der Charta verankerten Zielen 
und Grundsätzen leisten, um die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu 
fördern und zu festigen und internationale Probleme humanitärer Art zu lösen, und bekräf-
tigt, dass alle Staaten bei diesen Tätigkeiten die in Artikel 2 der Charta dargelegten Grund-
sätze voll und ganz einhalten müssen, insbesondere indem sie die souveräne Gleichheit aller 
Staaten achten und jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhän-
gigkeit eines Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von Gewalt oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Handlung unterlassen; 

 3. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen die allgemeine Achtung und Ver-
wirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion fördern werden; 

 4. erklärt außerdem erneut, dass die Verantwortung für die Gestaltung der welt-
weiten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, für die Förderung und den Schutz der 
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Menschenrechte sowie für die Bewältigung von Bedrohungen des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit von allen Nationen der Welt gemeinsam getragen und auf multilate-
raler Ebene wahrgenommen werden muss und dass die Vereinten Nationen als die univer-
sellste und repräsentativste Organisation der Welt dabei die zentrale Rolle spielen müssen; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten auf, es zu unterlassen, einseitige Zwangsmaßnahmen 
als Mittel politischer, militärischer oder wirtschaftlicher Druckausübung gegen irgendein 
Land, insbesondere gegen Entwicklungsländer, zu beschließen oder durchzusetzen, da dies 
die betroffenen Länder an der Ausübung ihres Rechts hindern würde, in freier Willensäu-
ßerung ihre politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme selbst zu bestimmen; 

 6. fordert alle Staaten auf, im Rahmen eines konstruktiven Dialogs umfassend zu-
sammenzuarbeiten, um die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte für alle zu ge-
währleisten und friedliche Lösungen für internationale Probleme humanitärer Art zu för-
dern, und bei ihren diesbezüglichen Maßnahmen die Grundsätze und Normen des Völker-
rechts strikt einzuhalten, indem sie unter anderem die internationalen Menschenrechte und 
das humanitäre Völkerrecht voll und ganz achten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Mitgliedstaaten, den Orga-
nen, Organisationen und anderen Teilen des Systems der Vereinten Nationen sowie den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen und so weit 
wie möglich zu verbreiten; 

 8. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundsechzigsten Tagung unter dem Punkt 
„Förderung und Schutz der Menschenrechte“ zu behandeln. 

76. Plenarsitzung 
18. Dezember 2007 


